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Teilnahme an einem Personalge-

spräch während der Arbeitsunfähig-

keit 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 2. No-

vember 2016 – 10 AZR 596/15 

 

Ein durch Arbeitsunfähigkeit infolge 

Krankheit an seiner Arbeitsleistung 

verhinderter Arbeitnehmer ist regel-

mäßig nicht verpflichtet, auf Anwei-

sung des Arbeitgebers im Betrieb zu 

erscheinen, um dort an einem Ge-

spräch zur Klärung der weiteren Be-

schäftigungsmöglichkeit teilzuneh-

men. 

 

Die Entscheidung 

Der Kläger war bei der Beklagten zu-

nächst als Krankenpfleger und zuletzt - 

nach einer längeren unfallbedingten Ar-

beitsunfähigkeit - befristet bis zum 31. 

Dezember 2013 als medizinischer Do-

kumentationsassistent eingesetzt. Von 

Ende November 2013 bis Mitte Februar 

2014 war der Kläger erneut arbeitsunfä-

hig krank. Die Beklagte lud ihn mit 

Schreiben vom 18. Dezember 2013 „zur 

Klärung der weiteren Beschäftigungs-

möglichkeit“ zu einem Personalgespräch 

am 6. Januar 2014 ein. Der Kläger sagte 

unter Hinweis auf seine ärztlich attestier-

te Arbeitsunfähigkeit ab. Die Beklagte 

übersandte ihm eine neuerliche Einla-

dung für den 11. Februar 2014, die mit 

dem Hinweis verbunden war, der Kläger 

habe gesundheitliche Hinderungsgründe 

durch Vorlage eines speziellen ärztli-

chen Attests nachzuweisen. Auch an 

diesem Termin nahm der Kläger unter 

Hinweis auf seine Arbeitsunfähigkeit 

nicht teil. Daraufhin mahnte ihn die Be-

klagte mit Schreiben vom 18. Februar 

2014 ab. 

 

Die Vorinstanzen haben der auf Entfer-

nung der Abmahnung aus der Personal-

akte gerichteten Klage stattgegeben. 

Die Revision der Beklagten hatte vor 

dem Zehnten Senat des Bundesarbeits-

gerichts keinen Erfolg. Die Arbeitspflicht 

des Arbeitnehmers umfasst die Pflicht 

zur Teilnahme an einem vom Arbeitge-
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ber während der Arbeitszeit im Betrieb 

angewiesenen Gespräch, dessen Ge-

genstand Inhalt, Ort und Zeit der zu er-

bringenden Arbeitsleistung ist, soweit 

diese Arbeitsbedingungen nicht ander-

weitig festgelegt sind (§ 106 Satz 1 Ge-

wO) . Da der erkrankte Arbeitnehmer 

während der Arbeitsunfähigkeit seiner 

Arbeitspflicht nicht nachkommen muss, 

ist er grundsätzlich nicht verpflichtet, im 

Betrieb zu erscheinen oder sonstige, mit 

seiner Hauptleistung unmittelbar zu-

sammenhängende Nebenpflichten zu 

erfüllen. Während der Dauer der Ar-

beitsunfähigkeit ist es dem Arbeitgeber 

allerdings nicht schlechthin untersagt, 

mit dem erkrankten Arbeitnehmer in ei-

nem zeitlich angemessenen Umfang in 

Kontakt zu treten, um mit ihm im Rah-

men der arbeitsvertraglichen Vereinba-

rungen die Möglichkeiten der weiteren 

Beschäftigung nach dem Ende der Ar-

beitsunfähigkeit zu erörtern. Vorausset-

zung ist, dass der Arbeitgeber hierfür ein 

berechtigtes Interesse aufzeigt. Der ar-

beitsunfähige Arbeitnehmer ist jedoch 

nicht verpflichtet, hierzu auf Anweisung 

des Arbeitgebers im Betrieb zu erschei-

nen, es sei denn, dies ist ausnahmswei-

se aus betrieblichen Gründen unver-

zichtbar und der Arbeitnehmer ist dazu 

gesundheitlich in der Lage. 

 

Nachdem die für die Unverzichtbarkeit 

des Erscheinens im Betrieb darlegungs- 

und beweispflichtige Beklagte solche 

Gründe nicht aufgezeigt hat, musste der 

Kläger der Anordnung der Beklagten, im 

Betrieb zu einem Personalgespräch zu 

erscheinen, nicht nachkommen. Die 

Abmahnung ist daher zu Unrecht erfolgt, 

weshalb der Kläger ihre Entfernung aus 

der Personalakte verlangen kann.  

Quelle: "Pressemitteilung Nr. 59/16 des 

Bundesarbeitsgerichts“ 
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Mitbestimmung des Betriebsrats 

beim Facebook-Auftritt des Arbeitge-

bers 

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 

13. Dezember 2016 – 1 ABR 7/15 

 

Ermöglicht der Arbeitgeber auf seiner 

Facebook-Seite für andere Facebook-

Nutzer die Veröffentlichung von so-

genannten Besucher-Beiträgen (Pos-

tings), die sich nach ihrem Inhalt auf 

das Verhalten oder die Leistung ein-

zelner Beschäftigter beziehen, unter-

liegt die Ausgestaltung dieser Funk-

tion der Mitbestimmung des Betriebs-

rats. 

 

Die Entscheidung 

Die Arbeitgeberin ist das herrschende 

Unternehmen eines Konzerns, der Blut-

spendedienste betreibt. Bei den Blut-

spendeterminen sind ein oder mehrere 

Ärzte sowie bis zu sieben weitere Be-

schäftigte tätig. Sie tragen Namens-

schilder. Im April 2013 richtete die Ar-

beitgeberin bei Facebook eine Seite für 

konzernweites Marketing ein. Bei Face-

book registrierte Nutzer können dort 

Postings einstellen. Nachdem sich Nut-

zer darin zum Verhalten von Arbeitneh-

mern geäußert hatten, machte der Kon-

zernbetriebsrat geltend, die Einrichtung 

und der Betrieb der Facebook-Seite sei 

mitbestimmungspflichtig. Die Arbeitge-

berin könne mit von Facebook bereitge-

stellten Auswertungsmöglichkeiten die 

Beschäftigten überwachen. Unabhängig 

davon könnten sich Nutzer durch Pos-

tings zum Verhalten oder der Leistung 

von Arbeitnehmern öffentlich äußern. 

Das erzeuge einen erheblichen Über-

wachungsdruck. 

 

Die Rechtsbeschwerde des Betriebsrats 

gegen die Abweisung seiner Anträge 

durch das Landesarbeitsgericht hatte 

vor dem Ersten Senat des Bundesar-

beitsgerichts teilweise Erfolg. Der Mitbe-

stimmung unterliegt die Entscheidung 

der Arbeitgeberin, Postings unmittelbar 

zu veröffentlichen. Soweit sich diese auf 

das Verhalten oder die Leistung von 

Arbeitnehmern beziehen, führt das zu 

einer Überwachung von Arbeitnehmern 

durch eine technische Einrichtung im 

Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. 

Quelle: "Pressemitteilung Nr. 64/16 des 

Bundesarbeitsgerichts“ 

 

 

 

 

2 



AUSGABE 1/2017  CNH-Anwälte 
Newsletter für Betriebsräte  Fachkanzlei für Arbeitsrecht 

4 
 

 

Betriebsratstätigkeit – Arbeitszeit und 

Ruhezeit 

Bundesarbeitsgericht – Urteil vom 18. 

Januar 2017 – 7 AZR 224/15 

 

Ein Betriebsratsmitglied, das zwi-

schen zwei Nachtschichten außer-

halb seiner Arbeitszeit tagsüber an 

einer Betriebsratssitzung teilzuneh-

men hat, ist berechtigt, die Arbeit in 

der vorherigen Nachtschicht vor dem 

Ende der Schicht einzustellen, wenn 

nur dadurch eine ununterbrochene 

Erholungszeit von elf Stunden am 

Tag gewährleistet ist, in der weder 

Arbeitsleistung noch Betriebsratstä-

tigkeit zu erbringen ist. Nach § 5 Abs. 

1 ArbZG ist dem Arbeitnehmer nach 

Beendigung der täglichen Arbeitszeit 

eine ununterbrochene Ruhezeit von 

elf Stunden zu gewähren. Es kann 

dahinstehen, ob die Zeit der Erbrin-

gung von Betriebsratstätigkeit Ar-

beitszeit iSv. § 2 Abs. 1 ArbZG ist und 

§ 5 Abs. 1 ArbZG deshalb Anwen-

dung findet. Jedenfalls ist bei der 

Beurteilung, ob dem Betriebsratsmit-

glied in einer solchen Situation die 

Fortsetzung der Arbeit in der Nacht-

schicht wegen der bevorstehenden 

Betriebsratstätigkeit unzumutbar ist, 

die Wertung des § 5 Abs. 1 ArbZG zu 

berücksichtigen. 

 

Die Entscheidung 

Der Kläger ist Mitglied des im Betrieb 

der Beklagten gebildeten Betriebsrats 

und arbeitet im Dreischichtbetrieb. Er 

war in der Nacht vom 16. Juli auf den 

17. Juli 2013 für die Nachtschicht von 

22:00 Uhr bis 6:00 Uhr bei einer Pause 

von 2:30 Uhr bis 3:00 Uhr eingeteilt. Am 

17. Juli 2013 nahm der Kläger von 13:00 

Uhr bis 15:30 Uhr an einer Betriebsrats-

sitzung teil. Mit Rücksicht auf diese Be-

triebsratssitzung stellte er in der vorheri-

gen Nachtschicht seine Arbeit um 2:30 

Uhr ein. Ihm wurde für diese Nacht-

schicht von der Beklagten nur der Zeit-

raum bis 3:00 Uhr und von 5:00 Uhr bis 

6:00 Uhr auf seinem Arbeitszeitkonto 

gutgeschrieben. Mit der vorliegenden 

Klage hat der Kläger u.a. die Gutschrift 

der beiden weiteren Stunden von 3:00 

Uhr bis 5:00 Uhr verlangt. Die Klage 

hatte vor dem Siebten Senat des Bun-

desarbeitsgerichts - ebenso wie zuvor 

beim Landesarbeitsgericht - Erfolg. 

 

Nach § 37 Abs. 2 BetrVG sind Mitglieder 

des Betriebsrats auch dann von ihrer 

beruflichen Tätigkeit ohne Minderung 

ihres Arbeitsentgelts zu befreien, wenn 

eine außerhalb der Arbeitszeit liegende 

erforderliche Betriebsratstätigkeit die 

Arbeitsleistung unmöglich oder unzu-

mutbar gemacht hat. Vorliegend war 

dem Kläger die Erbringung der Arbeits-

leistung am 17. Juli 2013 jedenfalls ab 
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3:00 Uhr wegen der um 13:00 Uhr be-

ginnenden Betriebsratssitzung unzu-

mutbar, weil ihm bei Fortsetzung seiner 

Arbeit zwischen den Arbeitsschichten 

keine durchgehende Erholungszeit von 

elf Stunden zur Verfügung gestanden 

hätte. Über eine weitere Klageforderung 

konnte der Senat nicht abschließend 

entscheiden. Insoweit wurde die Sache 

an das Landesarbeitsgericht zurückver-

wiesen. 

Quelle: "Pressemitteilung Nr. 1/17 des 

Bundesarbeitsgerichts“ 
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